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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz dankt unter Bezugnah-

me auf das Schreiben vom 3. April 2017, GZ. BMWFW-91.561/0001-I/3/2016, für die Über-

mittlung des im Betreff genannten Entwurfes und darf dazu wie folgt Stellung nehmen: 

 

Die Mitwirkung an Systemen, die Unregelmäßigkeiten aufdecken und verhindern sollen, tritt 

zunehmend in den Arbeitsalltag von ArbeitnehmerInnen, sei es in Form von Meldeverpflich-

tungen oder als Anreize zur Mitwirkung. Damit sich die betroffenen ArbeitnehmerInnen nicht 

ungerechtfertigten Risiken ausgesetzt sehen, ist es aus Sicht des Sozialministeriums we-

sentlich, in Zusammenhang mit der Schaffung von Meldeverpflichtungen auch klare Regelungen 

über einen wirksamen Schutz der hinweisgebenden ArbeitnehmerInnen getroffen werden. 

Die mit dem Entwurf umzusetzende 4. Geldwäscherichtlinie (RL 2015/849 EU) betont die 

Wichtigkeit des Schutzes für hinweisgebende ArbeitnehmerInnen vor Vergeltungsmaßnahmen 

im Erwägungsgrund 41 und sieht die Umsetzung solcher Schutzbestimmungen vor. Das So-

zialministerium erlaubt sich dazu folgende Anregungen: 

 

Zu § 52a 

 

Artikel 37 der 4. Geldwäsche-RL sieht einen Haftungsausschluss für Verpflichtete oder deren 

Angestellte, die ihren Informationsverpflichtungen in gutem Glauben nachkommen, vor. Gemäß 

Artikel 38 der 4. Geldwäsche-RL haben die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, „dass Einzelperso-

nen, einschließlich Angestellte und Vertreter des Verpflichteten, die intern oder der zentralen 
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Meldestelle einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden, vor Bedro-

hungen oder Anfeindungen und insbesondere vor nachteiligen oder diskriminierenden Maß-

nahmen im Beschäftigungsverhältnis geschützt werden.“ 

 

Diese Schutzbestimmungen sollen in § 52a Abs. 11 und 12 umgesetzt werden, wobei Abs. 12 

den Text der RL übernimmt und lautet: „entsprechend den anzuwendenden arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen vor Bedrohungen oder Anfeindungen und insbesondere vor nachteiligen oder 

diskriminierenden Maßnahmen im Beschäftigungsverhältnis geschützt zu werden“. 

 

Aus arbeitsrechtlicher Sicht wäre eine klarere Regelung des Schutzes von ArbeitnehmerInnen 

wünschenswert. Die RechtsadressatInnen sollen den Umfang des Schutzes abschätzen und 

sich auf ein gewisses Mindestmaß verlassen können. 

 

In der jüngeren Vergangenheit wurden im österreichischen Recht einige Richtlinien und Ver-

ordnungen umgesetzt, die Meldeverpflichtungen und damit verbunden den Schutz von mel-

denden ArbeitnehmerInnen vorsehen: 

 

 In Umsetzung der RL 2015/2392 (DurchführungsRL zur Marktmissbrauchsverordnung; VO 

596/2014) wurde 2016 in § 48h Abs. 4 Börsegesetz ein allgemeines Benachteiligungsver-

bot für ArbeitnehmerInnen, die Meldungen i.S.d. BörseG erstatten, geschaffen.  

 

„(4) Arbeitnehmer, die Verstöße im Sinne des Börsegesetzes 1989 im Rahmen eines be-

triebsinternen Verfahrens oder an die FMA melden, dürfen deswegen weder 

 

1. benachteiligt, insbesondere nicht beim Entgelt, beim beruflichen Aufstieg, bei Maß-

nahmen der Aus- und Weiterbildung, bei der Versetzung oder bei der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses, oder 

 

2. nach strafrechtlichen Vorschriften verantwortlich gemacht werden, es sei denn, die 

Meldung ist vorsätzlich unwahr abgegeben worden. Dem Arbeitgeber oder einem Dritten 

steht ein Schadenersatzanspruch nur bei einer offenbar unrichtigen Meldung, die der Ar-

beitnehmer mit Schädigungsvorsatz erstattet hat, zu. Die Berechtigung zur Abgabe von 

Meldungen darf vertraglich nicht eingeschränkt werden. Entgegenstehende Vereinbarun-

gen sind unwirksam.“ 

 

 Mit dem SFT-Vollzugsgesetz wurden die notwendigen Begleitmaßnahmen für die Ver-

ordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 

geschaffen; § 7 Abs. 3 sieht ein § 48h Abs. 4 BörseG entsprechendes Benachteiligungs-

verbot für ArbeitnehmerInnen vor, die Verstöße gegen die VO im Rahmen des internen 

Whistleblowing an die FMA melden. 

 

 Das geplante Referenzwerte-Vollzugsgesetz (RW-VG) über das Wirksamwerden der VO 

(EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Refe-

renzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet wer-
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den, sieht in § 10 ebenfalls ein § 48h Abs. 4 BörseG entsprechendes Benachteiligungsver-

bot vor. 

 

Zumal eine derartige Regelung bereits in einigen Bereichen getroffen wurde, bietet sich aus 

Sicht des Sozialministeriums eine Anlehnung an deren Wortlaut an, um den Umfang des 

Schutzes der betroffenen ArbeitnehmerInnen klarzustellen. Es wird daher die Aufnahme 

einer § 48h Abs. 4 BörseG entsprechenden Regelung in § 52a angeregt. 

 

Zu § 52e 

 

Nach den Erläuterungen soll mit § 52e die Umsetzung der Anforderungen des Artikel 61 

Abs. 2 der 4. Geldwäsche-RL vorgezeichnet werden und die Details einer Kammerverordnung 

vorbehalten bleiben. Artikel 61 Abs. 2 der RL erfordert mit lit b) einen angemessenen Schutz 

für Angestellte der Verpflichteten oder Personen in einer vergleichbaren Position, die Ver-

stöße innerhalb des Verpflichteten melden; und mit lit c) einen angemessenen Schutz für die 

beschuldigte Person. Demgegenüber sieht § 52e Abs. 2 in der Fassung des Entwurfs lediglich 

vor, dass die Behörde unter anderem durch Verordnung festzulegen hat, „welcher Schutz vor 

rechtlichen und faktischen Sanktionierungen, Benachteiligungen und Diskriminierungen 

Hinweisgebern zukommt“ und „welche Rechte dem durch einen Hinweis Beschuldigten zu-

kommen“. Es wird angeregt, in § 52e Abs. 2 Z 3 und 4 das Erfordernis eines angemessenen 

Schutzes im Sinne des Artikel 61 Abs. 2 der RL ausdrücklich aufzunehmen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Dr. Peter Gamauf 

Elektronisch gefertigt. 
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